
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BVVP • WÜRTTEMBERGISCHE STRASSE 31 • 10707 BERLIN 
 

VORSTAND 

 

VORSITZENDER 

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr, 

Psychologischer Psychotherapeut 

 

STELLV. VORSITZENDER 

Dipl.-Psych. Mag. rer. nat.  

Mathias Heinicke,  

Psychologischer Psychotherapeut 

 

 

Dipl.-Psych. Ulrike Böker 

Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel 

Ariadne Sartorius 

Dr. med. Bettina van Ackern 

 

Dr. med. Michael Brandt  

Dipl.-Psych. Rainer Cebulla 

 

Dipl.-Psych. Eva-Maria Schweitzer-   

Köhn 

 

KONTAKT 
 

bvvp Bundesgeschäftsstelle 

Württembergische Straße 31 

10707 Berlin 
 

Telefon 030 88725954 

Telefax 030 88725953  

bvvp@bvvp.de 

www.bvvp.de 

 

BANKVERBINDUNG 
 

Berliner Volksbank eG 

IBAN: 

DE69100900002525400002 

BIC: BEVODEBB 

 

Gläubiger-ID 

DE77ZZZ00000671763 

 

 

 

 

 
 

Pressemitteilung  

 

                                                                                                             19.02.2024  
 
 

Kinder-ePA im Opt-Out-Verfahren und Schließung von Regelungslücken: 
bvvp wendet sich in offenem Brief mit einer Forderungsliste an die Poli-
tik 
 

Berlin, 19. Februar 2024. Der Bundesverband der Vertragspsychothera-

peuten (bvvp) betont in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsmi-

nister Prof. Dr. Karl Lauterbach und weitere gesundheitspolitisch Verant-

wortliche, er sehe bei der bevorstehenden Einführung der elektroni-

schen Patientenakte ePA für Kinder und Jugendliche einerseits den Nut-

zen für bestimmte Patient*innen, beispielsweise in einem elektronisch 

gespeicherten Medikationsplan für chronisch kranke Kinder oder in der 

Speicherung von somatischen Befunden zur Vermeidung von Doppelun-

tersuchungen. 

  
Probleme könnte die ePA allerdings dann für Kinder und Jugendliche berei-
ten, wenn – wie derzeit vorgesehen – auf die Daten auch außerhalb der 
Gesundheitsversorgung im Sinne des SGB-V zugegriffen werden könne. „So 
könnten in fernerer Zukunft Versicherungen oder Arbeitgeber*innen von 
Bewerber*innen verlangen, aktuelle Abschriften ihrer ePA für die Gesund-
heitsprüfung der Betriebe oder Versicherungen vorzulegen. Dies könnte für 
bestimmte Kinder und Jugendliche, teilweise auch für Erwachsene, zu mas-
siven Nachteilen in der Berufswahl, aber auch in der privaten Lebensfüh-
rung führen“, betont Mathias Heinicke, Stellvertretender bvvp-Bundesvor-
sitzender.   
 
Ein weiteres Problem liege im Datenschutz für die ePa von Minderjährigen. 
„Vollkommen ungeklärt ist die Frage der Zugriffsrechte, wenn Hauptversi-
cherte nicht auch Sorgeberechtigte sind. Ebenso ungeklärt: die Fragen, wie 
die Einsichtsfähigkeit bei Jugendlichen festgestellt werden soll, und wie die Rechte Dritter bei 
Einsicht in Dokumentationen geschützt werden sollen. So lange diese Fragen unbeantwortet 
sind, darf die ePA für Kinder und Jugendliche nur im opt-in-Verfahren eingeführt werden“, so 
Bundesvorstandsmitglied Ariadne Sartorius. 
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Der Verband wendet sich mit einer Forderungsliste an die Verantwortlichen in der Politik: 
 

1. Schaffen Sie eine gesetzliche Grundlage, die sicherstellt, dass die ePA ausschließlich 
zur Gesundheitsversorgung  im Sinne des SGB-V und für Forschungszwecke genutzt 
werden. Schließen Sie eine Nutzung von Institutionen außerhalb des Gesundheitssys-
tems aus.  

 
2. Schließen Sie die gesetzlichen Regelungslücken vor Einführung einer ePA für Kinder 

und Jugendliche, damit keine Daten an Nicht-Sorgeberechtige weitergegeben werden 
können und die Aufklärung von einsichtsfähigen Jugendlichen nicht außer Acht gelas-
sen wird. Hierzu sind Strukturen zu schaffen, die die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen schützen und Jugendliche in der Entwicklung ihrer Gesundheitskompetenzen 
stärken, damit sie die notwendigen Entscheidungen treffen können. 

 
3. Schaffen Sie rechtliche Regelungen, die die Rechte Dritter oder die persönlichen Bezie-

hungen der Sorgeberechtigten schützen sowie der veränderten Situation Rechnung 
tragen, wenn Jugendliche Einsichtsfähigkeit erlangen. Ein Einwilligungsvorbehalt von 
nur einem der Sorgeberechtigten muss zudem zwingend ausreichend sein. 

 
4. Schließen Sie die benannten Regelungslücken vollumfänglich und führen Sie die ePA 

für Minderjährige bis zur Klärung dieser Fragen ausschließlich im opt-In-Verfahren ein. 
Gibt es mehrere Gesundheitssorgeberechtigte, sollten diese auch alle der Befüllung 
der ePA aktiv zustimmen müssen. 
 
Lesen Sie den angehängten offenen Brief mit den Erläuterungen zu den genannten 
Forderungen im Wortlaut. 

 

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, bvvp, ist der Verband, der sich berufsgruppen- 
und verfahrensübergreifend für die Interessen aller Vertragspsychotherapeut*innen einsetzt. In ihm 
haben sich 6.000 Ärztliche Psychotherapeut*innen, Psychologische Psychotherapeut*innen sowie Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen aller anerkannten Richtlinienverfahren zusammenge-
schlossen. 
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